
MERKBLATT 

EINSTIEGSQUALIFIZIERUNG (EQ) - INFORMATIONEN FÜR 
BETRIEBE 

Ansprechpartner 

Die Qualifizierungsmodule beinhalten Qualifikationen aus anerkannten Ausbildungsberufen. Den jeweiligen 
Ansprechpartner finden Sie unter www.dresden.ihk.de/D54416. Bitte wählen Sie den entsprechenden 
Ausbildungsberuf aus und kontaktieren den dort benannten oder den Ihnen bereits bekannten 
Ausbildungsberater. 

Stand: 2023 

Hinweis: Das Merkblatt wurde sorgfältig erstellt. Dessen ungeachtet können wir keine Gewähr übernehmen 
und schließen deshalb jede Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung des Merkblattes aus. Eventuelle 
Verweise und Links stellen keine Empfehlung der Kammer dar. 

Herausgeber: Industrie- und Handelskammer Dresden, Langer Weg 4, 01239 Dresden 
Telefon: 0351 2802-0, Fax: 0351 2802-280, E-Mail: service@dresden.ihk.de, Internet: www.dresden.ihk.de 
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WAS IST EINE EINSTIEGSQUALIFIZIERUNG? 

Ausbildungswillige und ausbildungsfähige junge Menschen sollen ein Angebot erhalten, wenn sie nach den 
bundesweiten Nachvermittlungsaktionen im Herbst keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. Das Potenzial 
dieser Jugendlichen ungenutzt zu lassen, kann nicht im Sinne von Wirtschaft und Gesellschaft sein. Das Ziel 
der betrieblichen Einstiegsqualifizierung mit IHK-Zertifikat heißt: Potenziale erschließen durch den Einstieg 
in Ausbildung und Arbeit. Jugendliche erhalten mit der Einstiegsqualifizierung die Möglichkeit, in einem 
Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten Teile eines Ausbildungsberufes, einen Betrieb und das Berufsleben 
kennenzulernen. Die Einstiegsqualifizierung dient als Türöffner für Ausbildung oder Beschäftigung. 

GESETZLICHE GRUNDLAGE 

Basiert auf der Grundlage des vierten Gesetzes zur Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch – 
Verbesserung der Qualifizierung und Beschäftigungschancen von jüngeren Menschen mit 
Vermittlungshemmnissen vom 10. Oktober 2007, sowie der Anordnung und der Geschäftsanweisungen zur 
Umsetzung zu § 54a SGB III der Bundesagentur für Arbeit, sowie dem siebten Gesetz zur Änderung des 
dritten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze vom 08. April 2008. 

FAQ – BEANTRAGUNG EINER FÖRDERUNG NACH § 54a SGB III 

WAS HABEN DIE BETRIEBE ZU ERWARTEN? 

1. Die Agentur für Arbeit fördert mit einem Zuschuss bis maximal 247,00 Euro, ab 01.08.2022 mit 
max. 262,00 Euro monatlich die Vergütung. Diese muss angemessen sein. Zusätzlich zahlt sie einen 
pauschalierten Zuschuss zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von 131,00 Euro, ab 01.01.2023 
von 133,00 Euro. Die Betriebe tragen die Sach- und Personalkosten der EQ. 

2. Die Leistungen werden monatlich nachträglich gezahlt, dies auch für die Zeit des 
Berufsschulunterrichts. 

3. Eine Förderung der EQ, die vor dem 1. Oktober beginnt, ist ausgeschlossen. Es sei denn, es handelt 
sich um Jugendliche, 

• die noch nicht in vollem Maße über die erforderliche Ausbildungsbefähigung verfügen oder 
• die lernbeeinträchtigt und sozial benachteiligt sind oder 
• die in früheren Jahren die Schule verlassen haben (Altbewerber). 

Ein Beginn ist hier nach Prüfung des Einzelfalls bereits ab dem 1. August möglich. 

WAS MÜSSEN DIE BETRIEBE TUN? 

1. Der Betrieb schließt mit dem Jugendlichen (bei nicht volljährigen Jugendlichen mit den 
Erziehungsberechtigten) einen EQ-Vertrag (liegt als Anlage bei) ab. Bei minderjährigen EQ-
Teilnehmern muss entsprechend dem Jugendarbeitsschutzgesetz vor Aufnahme einer Tätigkeit, 
hierzu zählt auch EQ, eine ärztliche Erstuntersuchung durchgeführt werden. 

2. Ein Exemplar des Vertrages ist an die zuständige IHK zu schicken. Dass dies erfolgt ist, muss auf 
dem Antrag auf Förderung bestätigt werden. 

3. Während der EQ besteht Versicherungspflicht (Kranken-, Pflege-, Renten-, Arbeitslosen- sowie 
gesetzliche Unfallversicherung). 
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4. Der Betrieb muss einen Antrag auf Förderung vor Beginn der Laufzeit des EQ-Vertrages bei der 
Agentur für Arbeit in dem Bezirk stellen, wo der EQ-Teilnehmer seinen Wohnsitz hat. Die 
Bewilligung erfolgt durch schriftlichen Bescheid. 

5. Der Arbeitgeber muss innerhalb von drei Monaten eine Bestätigung der Krankenkasse über die 
erfolgte Anmeldung zur Sozialversicherung und die Versicherungsnummer vorlegen. Der Zuschuss 
zur Vergütung wird nur geleistet, wenn diese Auflage erfüllt ist. 

6. Wenn Berufsschulpflicht gegeben ist, muss der Betrieb dafür Sorge tragen, dass diese eingehalten 
wird. 

7. Der Arbeitgeber qualifiziert in einem Modul, was bei der IHK zu erfragen ist, bescheinigt am Ende 
der EQ, dass die Kenntnisse und Fertigkeiten der EQ vermittelt wurden und bewertet die Leistungen 
in einem betrieblichen Zeugnis. 

8. BITTE NICHT VERGESSEN: Der Arbeitgeber oder der EQ-Teilnehmer muss das Zertifikat über die 
erfolgreiche Durchführung der EQ bei der zuständigen IHK beantragen und dazu das betriebliche 
Zeugnis vorlegen. 

9. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, jede Änderung, die sich auf die Zahlung des Zuschusses auswirkt, 
der zuständigen Agentur für Arbeit unverzüglich mitzuteilen. 

10. Innerhalb von zwei Monaten nach Ende der EQ-Förderung hat der Arbeitgeber an die zuständige 
Agentur für Arbeit eine Zusammenstellung über die an den EQ-Teilnehmer gezahlte Vergütung 
sowie die eingezahlten Sozialversicherungsbeiträge einzureichen und die Zahlungen in geeigneter 
Form nachzuweisen. 

WAS MÜSSEN DIE BETRIEBE BEACHTEN? 

1. Die Förderung wird für die vereinbarte Dauer von mindestens sechs bis längstens zwölf Monaten 
bewilligt. Die Förderdauer darf für denselben Jugendlichen insgesamt 12 Monate nicht 
überschreiten. Wurde bereits eine EQ in einem anderen Betrieb durchgeführt, wird die Förderzeit um 
die entsprechende Dauer reduziert. 

2. Die Förderung endet im Regelfall spätestens am Ende des Monats, der dem Beginn des 
Ausbildungsjahres vorangeht (um Anschlussfähigkeit an eine mögliche Berufsausbildung zu 
gewährleisten). 

3. Es erfolgt keine Förderung, wenn der Jugendliche bereits im Betrieb (oder in einem anderen Betrieb 
des Unternehmens oder eines verbundenen Unternehmens) eine EQ durchlaufen hat oder wenn er 
dort in den letzten drei Jahren vor Beginn der EQ versicherungspflichtig beschäftigt war. 

4. Eine Förderung der EQ eines Jugendlichen im Betrieb von Ehegatten, Lebenspartnern oder Eltern ist 
ausgeschlossen. 

5. Eine EQ, die wegen der Erziehung eigener Kinder oder der Pflege von Familienangehörigen in 
Teilzeitform von mindestens 20 Wochenstunden durchgeführt wird, kann ebenfalls gefördert 
werden. 

6. Die Förderung von Ausbildungssuchenden, die älter als 25 Jahre sind oder das (Fach-)Abitur 
besitzen, ist nur im begründeten Einzelfall möglich. 

7. Wenn ein Arbeitgeber selbst einen EQ-Bewerber findet, der der Agentur für Arbeit noch nicht 
bekannt ist, muss er den EQ-Bewerber auffordern, sich bei der Agentur zu melden, um das Vorliegen 
der Fördervoraussetzungen prüfen zu lassen. 

8. Setzt sich die EQ aus Bausteinen der Berufsausbildungsvorbereitung zusammen, so gelten die BBiG-
Vorschriften (§§ 68-70) über die Berufsausbildungsvorbereitung auch im Rahmen der EQ. Das 
bedeutet z.B., dass eine sozialpädagogische Betreuung gefördert werden kann. 

9. Leistungen nach dem EQ-Programm werden nicht erbracht, soweit der Betrieb für diese 
Jugendlichen vergleichbare Leistungen aus öffentlichen Mitteln, insbesondere nach Programmen 
des Bundes, der Länder und der Kommunen erhält. 
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10. Grundsätzlich ist die Einschaltung eines Bildungsträgers zur Vermittlung von Qualifikationen durch 
den Arbeitgeber denkbar (Anteil inkl. Berufsschule darf 30 Prozent der Dauer der EQ nicht 
überschreiten), wenn die Kosten dafür durch ihn übernommen werden. 

11. Die Einstiegsqualifizierung kann in Rücksprache mit der jeweiligen Agentur für Arbeit durch 
Assistierte Ausbildung (AsA) unterstützt werden (EQ PLUS). 

WER IST MEIN ANSPRECHPARTNER? 

Grundsätzlich über die Stelle wo der EQ-Teilnehmer seinen Wohnsitz hat, entweder bei der Agentur für 
Arbeit telefonisch über den Arbeitgeberservice oder über den Träger der Grundsicherung (ALG II) wo der EQ-
Teilnehmer gemeldet ist. Für die fachliche Zuständigkeit in der IHK Dresden ist bitte der auf dem Deckblatt 
aufgeführte Ansprechpartner zu kontaktieren. 
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